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Vorlagennummer:  20/0173 
Vorlagenart:   Beschlussvorlage öffentlich 
Datum:   06.05.2026 
 
Federführend:  1.201 - Haushalt und Steuerung 
 
Bearbeitung:    Manfred Uhlig 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer in der Hansestadt Lübeck 
 
Beratungsfolge:   

18.05.2026 Senat zur Senatsberatung 

26.05.2026 Hauptausschuss zur Vorberatung 

28.05.2026 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung einer 
Hundesteuer in der Hansestadt Lübeck wird in der Fassung der Anlage 1 beschlossen. 
 
Beteiligungsverfahren: 
1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken 
  
  
  

 
 
Maßnahme: 
freiwillig  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Ja  
 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 47 f GO: 
Nein  
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
Nein  
 
Begründung: 
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Ausgangslage 

Im Rahmen der Sondersitzung zum Haushalt 2026 der Lübecker Bürgerschaft am 06.11.025 
ist folgende Konsolidierungsmaßnahme als Haushaltsbegleitbeschluss gefasst worden 
(14306-01-01/25): 

„Die Hundesteuer wird auf 160 EUR/ Hund erhöht, für als gefährlich eingestufte Hunderassen auf 
680 EUR/Hund“. 

Dieser Beschluss wurde in der Bürgerschaftssitzung vom 30.04.2026 (VO/2026/14842-03) mit 
einem interfraktionellen Antrag folgendermaßen modifiziert: 

„Die Bürgerschaft möge beschließen: Abweichend vom Haushaltsbegleitbeschluss VO/2025/14306-
01-01 beträgt die jährliche Hundesteuer · 156 Euro je Hund · 684 Euro je als gefährlich eingestuf-
tem Hund Die Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung einer Hundesteuer in der Fas-
sung vom 27.11.2020 wird entsprechend geändert. Weiterhin ist die Steuerbefreiung § 6, Nr. 6 
insoweit zu ändern, dass Hunde, die unmittelbar vor der Anschaffung auf Dauer im Tierheim der 
Hansestadt Lübeck untergebracht waren, ab dem Tag der Anschaffung für die Dauer von 36 Mo-
naten einmalig für einen Hund pro Haushalt von der Steuer befreit werden.“ 

Die Umsetzung des Beschlusses bedingt eine Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer in der Hansestadt Lübeck (Hundesteuersatzung). 

Zuletzt wurde die Hundesteuer zum 01.01.2015 angepasst und auf den derzeitigen Steuer-
satz von 144,00 EUR pro Hund und Jahr erhöht und entsprach somit einer Steigerung von 1 
Euro pro Monat. Für die Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens ist entscheidend, dass 
die Jahressteuer einen Betrag umfasst, der durch 12 teilbar ist. Viele Steuerpflichtige nutzen 
die Möglichkeit der freiwilligen monatlichen Ratenzahlung, auch werden insbesondere Hun-
deanmeldungen zum Monatsbeginn vorgenommen, sodass ein „glatter“ Steuerbetrag effizi-
enter zu verarbeiten ist. 

Finanzielle Auswirkungen 

In der Hansestadt Lübeck sind derzeit rund 10.800 Hunde steuerlich erfasst. Nach Abzug von 
Hunden, die einer Befreiung bzw. einer Ermäßigung (rund 200) unterliegen, verbleiben noch 
10.600 Hunde, für die der volle Jahresbetrag fällig wäre. Hier muss allerdings berücksichtigt 
werde, dass rund 600 Steuerpflichtige einen Antrag auf Teilerlass nach § 228 Abgabenord-
nung jährlich stellen. Bei Bewilligung des Antrages reduziert sich die Steuer auf die Hälfte. 
Als gefährlich erklärte Hunde sind vier Hunde erfasst. Somit stellt sich folgendes Bild dar: 

 

Steuersatz Anzahl Hunde Steueraufkommen in 
EUR 

144,00  € 10.000 1.440.000  
72,00 € (Erlass nach AO) 600      43.000  
618,00 € (gefährl.) 4        2.472  
  1.485.472 
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Steuersatz Anzahl Hunde Steueraufkommen in 
EUR 

156,00  € 10.000 1.560.000 
78,00 € (Erlass nach AO) 600 46.800 
684,00 € (gefährl.) 4 2.736 
  1.609.536 
 

In der Gesamtsumme würde sich ein Mehrertrag von rund 125.000 EUR per anno ergeben, 
sofern die Anzahl der gemeldeten Hunde stabil bleibt.  

 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. Bei Anpassung der vorhandenen Sat-
zung im Lichte der Rechtsprechung ist auch das rückwirkende Inkrafttreten zu beachten (§ 2 
Abs. 2 Satz 1 und 2 KAG SH). Dabei ist sicherzustellen, dass die Steuerpflichtigen nicht 
schlechter gestellt werden als bei Anwendung der bisherigen Satzungsregelung (Schlechter-
stellungsverbot gemäß § 2 Abs. 2 Satz 3 KAG S-H). Bei der Hundesteuer handelt es sich um 
eine Jahressteuer, eine unterjährige Veränderung des Steuersatzes ist daher nicht geboten. 
Abgabenrechtlich entsteht die Steuer mit Ablauf des Kalenderjahres, für das die Steuer fest-
zusetzen ist (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Kommunalabgabengesetz (KAG SH) i.V.m § 38 Abgabenord-
nung (AO)– 4 A 260/19 vom 28.04.2020, VG Schleswig). Am Beispiel für das Jahr 2026 bedeu-
tet dies, dass der Tatbestand der Hundehaltung für das Rechnungsjahr 2026 mit Ablauf des 
Jahres 2026 verwirklicht ist. Damit entsteht der Steueranspruch auch erst zu diesem Zeit-
punkt. Insofern handelt sich mit dem Inkrafttreten zum 01.01.2026 um eine „unechte“ Rück-
wirkung, die zulässig ist. Bestandskräftige Bescheide werden von der Rückwirkung der Sat-
zung nicht erfasst.  

§ 3 Abs. 8 KAG i.V.m § 11 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der 
Hansestadt Lübeck sieht vor, dass Vorauszahlungen auf die zu erwartende Steuer erhoben 
werden. Die Höhe der Vorauszahlung basiert auf einer Steuerschätzung. Grundlage hierfür 
ist im Regelfall der jeweils anzusetzende Steuersatz. Soweit Vorauszahlungsbescheide für 
das Jahr 2026 ergangen sind, werden diese Anfang 2027 mit der Erstellung der Festset-
zungsbescheide auf Grundlage des ab 01.01.2026 gültigen Steuersatzes erhoben.  

Mit Inkrafttreten dieser Änderungssatzung zum 01.01.2026 ersetzen die durch Artikel 1 neu 
gefassten Vorschriften die bisherigen Vorschriften.  

 

Steuerbefreiung Assistenzhunde 

Bisher sieht die Hundesteuersatzung eine auf Antrag mögliche Befreiung für das Halten von 
Hunden vor, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unent-
behrlich sind (siehe § 6 der Satzung).  

Um eine steuerliche Gleichbehandlung vergleichbarer Anspruchsberechtigter zu schaffen, 
wird die auf Antrag mögliche Steuerbefreiung für das Halten von Assistenzhunden mit auf-
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genommen. Das Behindertengleichstellungsgesetz  (BGG) enthält Regelungen über Assis-
tenzhunde und gibt eine Legaldefinition vor:  Ein Assistenzhund ist ein unter Beachtung des 
Tierschutzes und des individuellen Bedarfs eines Menschen mit Behinderungen speziell aus-
gebildeter Hund, der aufgrund seiner Fähigkeiten und erlernten Assistenzleistungen dazu 
bestimmt ist, diesem Menschen die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen, zu erleichtern oder behindertenbedingte Nachteile auszugleichen (§ 12 e 
Abs. 3 ff BGG).  

Für die Betroffenen, die auf das Halten dieser Tiere aus vorgenannten Gründen angewiesen 
sind, stellt die Steuerbefreiung für Assistenzhunde eine finanzielle Erleichterung dar.  

 

 
 
Anlage(n): 
1 - 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Han-
sestadt Lübeck (öffentlich) 

 
 
 
 
 
 
 

  

Bürgermeister Jan Lindenau   

 
[Dokumentende 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der 

Hansestadt Lübeck (Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der derzeit 

geltenden Fassung, sowie der § 1 Abs. 1, § 2, § 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 8 sowie § 18 Abs. 1 - 3 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG S-H) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 

(GVOBl. Schl.-H., S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.10.2023 (GVOBl. S. 514), wird die 

Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung einer Hundesteuer vom 27.11.2020 

(www.bekanntmachungen.luebeck.de vom 06.12.2020) nach Beschlussfassung durch die 

Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom xx.xx.xxxx wie folgt geändert: 

 

 

1. § 4 erhält folgende Fassung:  

§ 4 

Steuersatz 

 

1) Die Steuer beträgt jährlich je Hund 156,00 €. 

2) Für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt die jährliche Steuer 684,00 €. 

3) Als gefährliche Hunde nach § 4 Abs. 2 gelten Hunde, deren Gefährlichkeit von der 

Ordnungsbehörde festgestellt wurde (§ 3 Abs. 4 der Satzung). 

 

2. § 6 Nummer 6 erhält folgende Fassung: 

 

6. Hunden, die unmittelbar vor der Anschaffung auf Dauer im Tierheim der Hansestadt 

Lübeck untergebracht waren. Eine entsprechende Bestätigung des Tierheims ist 

vorzulegen. Die Steuerbefreiung wird ab dem Tag der Anschaffung für die Dauer von 36 

Monaten einmalig für einen Hund pro Haushalt gewährt. 

 

3. § 6 wird ergänzt um die folgende Nummer 8:  

 

8. anerkannten Assistenzhunden im Sinne der §§ 12 e ff. des Gesetzes zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen – Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) vom 27.04.2002 

(BGBl. I S. 1467,1468) in der jeweils gültigen Fassung. Die Anerkennung als Assistenzhund 

bzw. die Zertifizierung als Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft nach §§ 12 e ff. BGG ist 

schriftlich nachzuweisen.  

 

 

4. Inkrafttreten: 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.  
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Die Steuerpflichtigen dürfen aufgrund dieser Satzung nicht ungünstiger gestellt werden als 

nach den bisher geltenden Satzungsregelungen. 

Bestandskräftige Bescheide werden von der Rückwirkung der Satzung nicht erfasst. 

 

Lübeck,  

 

 

Jan Lindenau 

Bürgermeister 
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